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Betreff: Ergänzung von § 6 „Neutralität, Schutzauftrag und Verständnis des Vereins“ 

 

Beschlussvorschlag 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, § 6 der aktuellen Satzung, angelehnt an die 
Jugendordnung der Deutschen Sportjugend, wie folgt zu ergänzen: 

Bisheriger § 6 bleibt bestehen. Ergänzung durch neuen Absatz (5): 

(5) Der Verein bekennt sich als Teil des organisierten Sports ausdrücklich zu den 
Grundsätzen und Werten der Deutschen Sportjugend. 

Er bekennt sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zur Achtung aller 
national und international anerkannten Menschenrechte. 

Insbesondere setzt sich der Verein ein für: 

• die Wahrung und Stärkung der Kinderrechte, 
• die Achtung und Förderung der Menschenrechte, 
• die Gleichstellung und Stärkung der Rechte von Frauen, 
• die gleichberechtigte Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen. 

Der Verein fördert die vorurteilsfreie Begegnung seiner Mitglieder unabhängig von 
Herkunft, Nationalität, sozialem Status, Religion, Weltanschauung, Alter, Behinderung, 
Geschlecht oder geschlechtlicher Identität. 

Der Verein tritt für Vielfalt, Chancengleichheit und diskriminierungsfreie Teilhabe ein und 
wirkt aktiv auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen hin. 

Er wendet sich ausdrücklich gegen verfassungs- und fremdenfeindliche, 
antidemokratische sowie jede Form von diskriminierenden – insbesondere 
antisemitischen, rassistischen oder menschenverachtenden – Einstellungen und 
Handlungen. 

Der Verein tritt im Rahmen seiner Aufgaben und Möglichkeiten aktiv für Prävention, 
Aufklärung und den Schutz vor Gewalt, Diskriminierung und Machtmissbrauch ein. 

Begründung 

Die bestehende Satzung enthält bereits wichtige Aussagen zu Neutralität, Kinder- und 
Jugendschutz sowie demokratischen Grundwerten (§ 6 Abs. 1–3).  

Diese sind jedoch teilweise allgemein gehalten und bilden zentrale aktuelle Entwicklungen im 
organisierten Sport noch nicht vollständig ab.  

Die Deutsche Sportjugend hat mit ihrer Jugendordnung einen Orientierungsrahmen für moderne, 
werteorientierte Sportvereine geschaffen. Dort werden insbesondere folgende Grundsätze 
hervorgehoben: 


